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Überblick

 Die Unfallkasse Rheinland-Pfalz

 Gefährdungsbeurteilung

 Regelwerk zur Überfallprävention

 Betriebliche Arbeitsschutzorganisation
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Die Unfallkasse Rheinland-Pfalz



4

Verschiedene Zweige der Sozialversicherung
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Träger der Gesetzlichen Unfallversicherung

Berufsgenossenschaften
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Träger der Gesetzlichen Unfallversicherung

Unfallkassen
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Träger der Gesetzlichen Unfallversicherung

Unfallkassen
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Träger der Gesetzlichen Unfallversicherung
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Haftungsablösung
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„Aufgabe der Unfallversicherung ist es … mit allen geeigneten Mitteln Arbeitsunfälle und 
Berufskrankheiten sowie arbeitsbedingte Gesundheitsgefahren zu verhüten“ (SGB VII, §1)

Gesetzlicher Präventionsauftrag
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Gesetzliche Unfallversicherung 
Sitz: Andernach

ca. 180 Mitarbeitende

1,6 Millionen Versicherte
ca. 87.000 Unfälle p.a.

ca. 50 Mio. € p.a. (Unfallfolgekosten) 

Zentralabteilung

Sicherheit - Gesundheit - Teilhabe
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Gefährdungsbeurteilung
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Festlegen von Arbeitsbereichen und 
Tätigkeiten

Ermitteln von 
Gefährdungen

Gefährdungsbeurteilung
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Mechanische Gefährdungen
Elektrische Gefährdungen

Chemische Gefährdungen

Biologische Gefährdungen

Brand- und 
Explosionsgefährdungen

Thermische Gefährdungen

Physische BelastungenPsychische Belastungen Sonstige Gefährdungen

Gefährdungen durch 
Umgebungsbedingungen Physikalische Gefährdungen

Gefährdungs- und Belastungsfaktoren
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Festlegen von Arbeitsbereichen und 
Tätigkeiten

Ermitteln von 
Gefährdungen

Beurteilen des
Risikos

Gefährdungsbeurteilung
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Beurteilung des Risikos

(Quelle: DGUV Information 208-051, 2017)
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Festlegen von Arbeitsbereichen und 
Tätigkeiten

Ermitteln von 
Gefährdungen

Beurteilen des Risikos

Festlegen von 
Maßnahmen

Gefährdungsbeurteilung
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Maßnahmenhierarchie

Substitution

Technische Maßnahme

Organisatorische 
Maßnahme

Persönliche Maßnahme

Verhaltensbezogene Maßnahme

(Quelle: VBG-Fachwissen, Gefährdungsbeurteilung –
So geht‘s, 2019)
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Maßnahmenhierarchie

(Quelle: DGUV Information 211-005, 2012)



20

Festlegen von Arbeitsbereichen und 
Tätigkeiten

Ermitteln von 
Gefährdungen

Beurteilen des Risikos

Festlegen von 
MaßnahmenDurchführen von 

Maßnahmen

Überprüfen der 
Wirksamkeit

Fortschreiben/ 
Anpassen

Gefährdungsbeurteilung

Dokumentation
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Überfallprävention



22

Leistungen der Unfallkasse

schwierige Kunden  – Bedrohungen  – Übergriffe – Überfall

Ein Thema für die Unfallkasse !

Folgen eines Überfalls / Übergriffs:

 physische Folgen

 psychische Folgen

 Sachschäden

 Imageschäden

?
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Betreuung Überfallbetroffener

DGUV Information 206-017 
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Frage:

In welchen Bereichen bzw. bei welchen 
Tätigkeiten ist das Thema „Umgang mit 
Bargeld / Wertsachen / sonstigen 
Zahlungsmitteln“ in Ihren Unternehmen 
relevant?
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Kassen und Zahlstellen

Stadtkasse

Theaterkasse

Schwimmbadkasse
Museumskasse

Bürgerbüro

Ordnungsamt

Tourismusinformation

Kindergarten
Schulsekretariat

Krankenhaus

Standesamt Fundamt

Handvorschuss

Marktmeister

Veranstaltungen

Altenheim
Stadtbücherei

Versteigerungen

Forst
Vollstreckung

Parkautomat

Einwohnermeldeamt

Sozialamt

Campingplatz

Wohnmobilstellplatz

Zoo

Führerscheinstelle
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Stadtkasse

Theaterkasse

Schwimmbadkasse

Museumskasse

Bürgerbüro

Ordnungsamt

Tourismusinformation

Kindergarten

Schulsekretariat

Krankenhaus

Standesamt

Fundamt
Handvorschuss

MarktmeisterVeranstaltungen
Altenheim

Stadtbücherei

Versteigerungen

Forst

Vollstreckung

Parkautomat

Einwohnermeldeamt

Sozialamt

Campingplatz

Wohnmobilstellplatz

Zoo

Führerscheinstelle

Örtlich fest eingerichtet
Temporär 

eingerichtet

Griffbereiter 
Banknotenbestand

Beschäftigtenbed. 
Automat

Kundenbedienter 
Automat

Außendienst

Campingplatz

Wohnmobilstellplatz

Kassen und Zahlstellen
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Überfallgeschehen
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Überfallgeschehen
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Überfallgeschehen
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DGUV Regel 115-005

Überfallprävention in Kassen und Zahlstellen der öffentlichen Hand
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Ausgabe / Annahme von Banknoten ohne Mitwirkung von Beschäftigten (§10(1)) 

 Einsatz von Automaten

 Organisation der Versorgung von Automaten

 Automaten können auch mit den folgenden 

Sicherheitskonzepten kombiniert werden

Quelle: KUVB

DGUV Regel 115-005
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Sicherheitskonzept 1

 bis 2.000 € griffbereiter Banknotenbestand pro besetztem 
Kassenarbeitsplatz

 mind. 1 Versicherter/Versicherte 

 einfache Barriere zwischen Versicherten und Kundschaft, 
z.B. durch Tisch

 visuell wahrnehmbare Trennung zum Versichertenbereich, 
z.B. Diskretionsstreifen

 verschließbare Geldkassette

 ausreichende Beleuchtung des Kundenbereiches, sodass 
die Kundschaft gut zu erkennen ist

DGUV Regel 115-005
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Sicherheitskonzept 2

 bis 10.000 € griffbereiter Banknotenbestand pro besetztem 
Kassenarbeitsplatz 

 mind. 2 ständig anwesende Versicherte mit Blickkontakt 

 durchgehende horizontale Abtrennung zwischen 
Versicherten und Kundschaft, z.B. durch Tresen 

 gegen einfache Wegnahme gesicherte und verschließbare 
Geldkassette, auf die vom Kundenplatz nicht zugegriffen 
werden kann oder Zahlmulde in verschließbarer Schublade 

 ausreichende Beleuchtung des Kundenbereiches, sodass 
die Kundschaft gut zu erkennen ist

DGUV Regel 115-005
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Sicherheitskonzept 3

 Kassenarbeitsplatz zur Kundschaft vollständig abgetrennt: 

 durchschusshemmend (bis 25.000 € griffbereiter Banknotenbestand pro besetztem 
Kassenarbeitsplatz)

 durchbruchhemmend (bis 25.000 € griffbereiter Banknotenbestand pro besetztem 
Kassenarbeitsplatz)

 stabile bauliche Abtrennung (bis 10.000 € griffbereiter Banknotenbestand pro besetztem 
Kassenarbeitsplatz) 

 weiterführen des Konzeptes bei den übrigen Raumelementen (Decken, Wände, Türen, Fenster) 

 kein Zutritt für Unberechtigte in den gesicherten Kassenbereich 

 der gesicherte Kassenbereich ist ständig besetzt und der Schlüssel im gesicherten Bereich

 ausreichende Beleuchtung des Kundenbereiches, sodass die Kundschaft gut zu erkennen ist

DGUV Regel 115-005
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Sicherheitskonzept 3

Quelle: KUVB
Quelle: KUVB

DGUV Regel 115-005
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Sicherheitskonzept 4

 beschäftigtenbedienter Banknotenautomat 

 Einhaltung der Forderungen bzgl. des Einsatzes von 
Banknotenautomaten in Anlage 1 dieser Regel

DGUV Regel 115-005
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Anforderungen an die Gestaltung der Betriebsstätte

 Betriebsstätten in denen Kassen und Zahlstellen eingerichtet sind

 Betreten und Verlassen der Betriebsstätten

 für Versicherte übersichtliche Bereiche

 ausreichende Beleuchtung

 von allgemeiner Öffentlichkeit überblickbar

 Lage der Kassen und Zahlstellen innerhalb der Betriebsstätten

 Zutrittsregelung entsprechend des Sicherheitskonzeptes gem. §10(2)

 für Versicherte und für Kundschaft

 Wahrnehmen der Kundschaft beim Betreten

DGUV Regel 115-005
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Besondere Anforderungen an die Aufzeichnung von Überfällen

DGUV Regel 115-005
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Besondere Anforderungen an die Alarmierung

 angemessen für Tätigkeit und Arbeitsplatz (min. Telefon)

 geeignete Alarmierung im Außendienst

 Alarmierungseinrichtung

 betriebsbereit

 funktionsfähig

 im direkten Zugriff

 hilfebringende Stelle kann auch intern organisiert sein

 Notfallplan

 Erreichbarkeit auch bei Tätigkeiten außerhalb der Dienstzeiten

DGUV Regel 115-005
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Kassen und Zahlstellen

Weitere besondere Anforderungen

 Annahme von Banknoten

 Angenommene Banknoten unverzüglich sichern

 Max. griffbereiten Bargeldbestand beachten

 geplante und unauffällige Annahme im Außendienst (geeignetes Behältnis)

Transport von Banknoten

 innerhalb und außerhalb der Betriebsstätte

 für Außenstehende nicht erkennbar (unregelmäßig, unauffällige Kleidung und Behältnisse)

 erkennbare Transporte nur mit zweiter Person oder technischer Transportsicherung

 nur zuverlässige, sicherheitsbewusste und unterwiesene Personen einsetzen
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Kassen und Zahlstellen

Weitere besondere Anforderungen

 Verwahrung von Banknoten

 grundsätzlich alle Banknoten in Wertbehältnissen verwahren

 Wertbehältnisse mit ausreichend Widerstand gegen Aufbruch und Wegnahme

 Zugriff ist für regelmäßig anwesende Berechtigte zeitverzögert (min. 5 Minuten)

 Versorgung von Automaten

 Zugriff nur für Berechtigte 

 Zugriff aus öffentlich nicht zugänglichen Bereich (dauerhaft oder temporär)

 Zugriff aus öffentlich zugänglichen Bereich (zwei Personen)



43

Innerbetriebliche Arbeitsschutzorganisation
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Mitarbeiter/in

Vorgesetzte/r

Arbeitgeber/in

Betriebs-/ PersonalratBetriebsarzt/ -ärztin

Sicherheitsbeauftragte/r

Fachkraft für Arbeitssicherheit

ASA

Organisationsstruktur
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Unternehmerpflichten

Erstellen einer Gefährdungsbeurteilung

Erstellen von Betriebsanweisungen

Unterweisung der Versicherten
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Betriebsanweisungen / Unterweisungen

Konkrete Regelungen (mindestens) 

zum Umgang mit Banknoten,

zum Umgang mit Sicherheitseinrichtungen,

zum Verhalten der Versicherten im Zusammenhang mit Überfällen,

zum Betreten und Verlassen der Bereiche,

zum Umgang mit Mängeln und Störungen.
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Grundsätzliche Verantwortung liegt beim Unternehmer

Umsetzung und Durchführung der Unterweisung

erfolgt i.d.R. durch die verantwortliche Führungskraft

Alle in der Zahlstelle tätige werdenden

Versicherten sind halbjährlich zu unterweisen:

Kassierer, Berater, Auszubildende, Springer etc.

Unterstützend können E-Learning-Programme eingesetzt werden

Verantwortung
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Zu dokumentieren sind:

Gefährdungsbeurteilung zu den jeweiligen Kassen und 

Zahlstellen

Durchgeführte Unterweisungen

Durchgeführte Prüfungen von Sicherheitseinrichtungen

Verantwortung

Quelle: 

www.oehpv.de
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